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• Der Pfleger erklärt, dass er nur seine Pflicht tut 
und das ganze nicht persönlich zu nehmen ist. 
( JVS ) 

 
24.5.1580 Johann von Sprinzenstein nimmt die Verhandlung über 

die Verlassenschaft des verstorbenen Wolfgang 
Hintringer am Oberpeilstein vor ( JVS ) 

 
15.10.1580 Leonhard von Harrach, Landeshauptmann von 

Oberösterreich, verhängt gegen die Herrschaft 
Sprinzenstein einen Strafbefehl in Höhe von 500 fl, weil 
sie den passauischen Pfleger mit Gewalt an der 
Errichtung eines Kastens auf dem Friedhof 
Sarleinsbach gehindert hat ( JVS ). 

 
15.12.1580 Der Pfleger des Peter Wok von Rosenberg schickt die 

Zinsen über 2 Jahre in Höhe von 300 fl und bittet sie zu 
quittieren ( JVS ) 

 
24.6.1581 Johann schreibt an Peter Wok von Rosenberg: 
 

• Vor längerer Zeit hat die Familie Sprinzenstein 
den Rosenberg 5.000 fl geliehen. 

 

• Das Geld ist nun mit 300 fl Zinsen zur 
Rückzahlung fällig. 

 

• Als Johann in Krumau ankommt, um das Geld 
abzuholen, findet er dort die Nachricht vor, sich 
das Geld bei dem Krumauer Bürger Matthias 
Fuchs abzuholen. 

 

• Er findet dort das Geld nicht abgezählt in Säcken 
vor. Matthias Fuchs muss zu seinem Herrn nach 
Wittingau, hat keine Zeit zu zählen und bittet, das 
Geld, vorläufig ungezählt entgegenzunehmen. 

 

• Die Zählung des Geldes dauert unter 
Zuhilfenahme des örtlichen Rentschreibers und 
eines Krumauer Bürgers mehr als drei Tage, da 
viele kleine Münzen unterschiedlicher Herkunft 
sich in den Säcken befinden. 
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